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Überschrift, Beschlussvorschlag 
 
Bebauungsplan „Westbahnhof, 1. Änderung“, WI 108  
Stadtgebiet zwischen Westbahnhof und städtischem Betriebshof 
Behandlung der Stellungnahmen, Satzungsbeschluss 
 
 
„1. Die während der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ge-

mäß § 4 (2) BauGB und gemäß § 4 a (3) BauGB eingegangenen Stellungnahmen sind 
entsprechend den Vorschlägen der Verwaltung gemäß den Anlagen 6 und 7 zu behan-
deln. 

 
2. Der Bebauungsplan „Westbahnhof, 1. Änderung“, WI 108, wird in der während der Sitzung 

ausgehängten Fassung gemäß § 10 (1) BauGB als Satzung beschlossen. 
 
3. Die zugehörige Begründung wird beschlossen.“ 
  
 



2 

Aufstellungsbeschluss und Planungsziel 
 
Für das Stadtgebiet zwischen Westbahnhof und städtischem Betriebshof hat der Verwaltungs-
ausschuss der Stadt Braunschweig in seiner Sitzung am 25. März 2014 die Aufstellung des Be-
bauungsplanes „Westbahnhof, 1. Änderung“, WI 108, beschlossen. Anlass für den Aufstellungs-
beschluss war der Wunsch eines Investors, auf dem Grundstück Westbahnhof 3 ein Kletterzent-
rum entstehen zu lassen. Die Maßnahme unterstützt die Ziele des Sanierungsgebietes „Soziale 
Stadt“ und soll deshalb ermöglicht werden. 
 
An höchster Stelle des Neubaus ist eine Gebäudehöhe von bis zu 18,0 m erforderlich. Die punk-
tuelle Erhöhung im Baugebiet erscheint städtebaulich gerechtfertigt, da mit der angestrebten Er-
richtung der Kletterhalle eine vom üblichen Typ eines Gewerbebaus abweichende Kubatur zu 
erwarten ist, die sich nicht erdrückend auf den benachbarten Freiraum des Westbahnhofs aus-
wirkt. Der hier geltende Bebauungsplan „Westbahnhof“, WI 83, (Rechtskraft 14. Januar 2011) 
setzt für bauliche Anlagen eine maximale Höhe von 12 m fest. Demnach ist der Neubau des Klet-
terzentrums nicht mit dem Bebauungsplan WI 83 vereinbar. Deshalb sollen in dem Bebauungs-
plan WI 108 die Textlichen Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen entsprechend geändert 
und an die Erfordernisse des Kletterzentrums angepasst werden. Ferner soll auf einer kleinen 
Fläche hinter der Zugangskontrolle des Kletterzentrums der Verkauf von Kletterausrüstung für 
zahlende Klettersportler ermöglicht werden. 
 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffen tlicher Belange gemäß § 4 (2) 
BauGB und sonstiger Stellen 
 
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 31. März 2014 bis 5. Mai 2014 durchgeführt. 
Die Industrie- und Handelskammer hat sich in ihrer Stellungnahme gegen die vorgesehene Zu-
lässigkeit von Einzelhandel mit Kletterausrüstung auf maximal 80 m² ausgesprochen, da es sich 
dabei um ein zentrenrelevantes Sortiment handelt. Der Bebauungsplanentwurf wurde daraufhin 
unter Berücksichtigung der Belange des künftigen Betreibers und des innerstädtischen Einzel-
handels geändert. Die Verkaufsfläche wurde auf maximal 40 m² reduziert, die hinter der Zu-
gangskontrolle des Kletterzentrums angeordnet sein muss, so dass sie nur für zahlende Kletter-
sportler zugänglich ist. 
Die Stellungnahme ist in der Anlage 6 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und einem Vor-
schlag der Verwaltung versehen. 
 
Erneute Beteiligung der Behörden gemäß § 4 a (3) Ba uGB) 
 
Diese Beteiligung wurde in der Zeit vom 9. Juli 2014 bis 11. August 2014 durchgeführt. 
Die Industrie- und Handelskammer schreibt in ihrer Stellungnahme zu der geänderten Planung: 
„… Auch wenn wir unsere mit o. g. Schreiben geäußerten Bedenken im Grundsatz aufrechter-
halten, ist anzuerkennen, dass durch die Maßnahmen mögliche negative Auswirkungen zumin-
dest gemildert werden“. 
Die Stellungnahme ist in der Anlage 7 aufgeführt und mit einer Stellungnahme und einem Vor-
schlag der Verwaltung versehen. 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Am 8. Juli 2014 wurde die öffentliche Auslegung vom Verwaltungsausschuss beschlossen und 
in der Zeit vom 18. Juli 2014 bis 18. August 2014 durchgeführt. 
Es gingen keine Stellungnahmen ein.  
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Beschleunigtes Verfahren 
 
Der Bebauungsplan dient der Wiedernutzbarmachung von Flächen bzw. einer Maßnahme der 
Innenentwicklung im Sinne von § 13 a BauGB. Das Planverfahren wird daher im beschleunigten 
Verfahren unter Anwendung der Vorschriften des vereinfachten Verfahrens gemäß § 13 BauGB 
durchgeführt. 
 
Empfehlung 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die in den Anlagen 6 und 7 aufgeführten Stellungnahmen den Vor-
schlägen der Verwaltung entsprechend zu behandeln und den Bebauungsplan „Westbahnhof, 
1. Änderung“, WI 108, als Satzung sowie die Begründung zu beschließen. 
 
Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 2 Nr. 2 NKomVG. 
 
Folgende Anlagen sind Bestandteil dieser Vorlage: 
 
Anlage 1: Übersichtskarte 
Anlage 2 Geltungsbereich des Bebauungsplanes WI 108 
Anlage 3: Textliche Festsetzungen des Bebauungsplanes WI 108 
Anlage 4: Begründung 
Anlage 5 a: Verkleinerung des rechtskräftigen Bebauungsplanes WI 83 
Anlage 5 b: Textliche Festsetzungen und Hinweise des rechtskräftigen Bebauungsplanes WI 83 
Anlage 6: Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Behörden gemäß § 4 (2) 

BauGB und sonstiger Stellen 
Anlage 7: Behandlung der Stellungnahmen aus der erneuten Beteiligung der Behörden ge-

mäß § 4 a (3) BauGB 
 
I. A. 
 
gez. 
 
Hornung 
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Bebauungsplan 
Westbahnhof, 1. Änderung WI 108 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
 
 
 
A Städtebau 


gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
 
Dieser Bebauungsplan ergänzt in seinem Geltungs-
bereich die Textlichen Festsetzungen Nr. I und II des 
Bebauungsplanes „Westbahnhof“, WI 83, vom 
14. November 2011 (BauNVO 1990/1993). Für die 
Ergänzungen gilt die BauNVO 1990/2013). 
 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
6. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 


WI 108 ist ausnahmsweise eine Einzelhan-
delsnutzung mit Kletterausrüstung zulässig, 
soweit die Verkaufsfläche 40 m² nicht über-
schreitet und nur für Nutzer der Hauptnutzung 
zugänglich ist (Anordnung hinter der Zu-
gangskontrolle). 
 


7. Als Verkaufsfläche im Sinne dieser Festset-
zungen gelten alle dem Kunden zugänglichen 
oder dem Verkauf dienenden Flächen. Hierzu 
gehören auch die Theken- und Kassenberei-
che sowie die Verkehrsflächen, soweit sie der 
Verkaufsfläche zuzuordnen sind. 
 


 
II Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher 


Anlagen 
 
3. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 


WI 108 ist für Anlagen, die dem Klettersport 
dienen, eine maximale Höhe baulicher Anla-
gen von 18,0 m  zulässig. 
 


 
D Hinweise 
 
2. Boden, Abfall, Grundwasser 


2.9 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
WI 108 ist im Rahmen vom Baugenehmi-
gungsverfahren  mit besonderen Nebenbe-
stimmungen unter anderem über  erforderli-
che Bodensanierungs- / Sicherungsmaßnah-
men bzw. über die Entsorgung von kontami-
nierten Böden zu rechnen. 
 


2.10 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
WI 108 muss flächenhaft mit Auffüllungen ge-
rechnet werden, die aufgrund von Beimen-
gungen mit Bauschutt, Asphaltresten u.a. Be-
lastungen mit polyzyklischen aromatischen 


Kohlenwasserstoffen (PAK) aufweisen. Das 
Auffüllungsmaterial entspricht den Kategorien 
Z2 und > Z2 nach LAGA-TR Boden. Bei Tief-
bauarbeiten, die mit Bodenaushub einherge-
hen, ist davon auszugehen, dass zum einen 
ein Teil des Bodens gemäß den abfallrechtli-
chen Vorschriften entsorgt werden muss und 
dass zum anderen ein Teil des Bodens unter 
bestimmten Voraussetzungen und unter gut-
achterlicher Aufsicht im Rahmen eines  
Bodenmanagements wieder eingebaut wer-
den kann. 


Bebauungsplan „Westbahnhof, 1. Änderung“, WI 108  Textliche Festsetzungen, Stand: 19.08.2014 
  Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 
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Bebauungsplan 
Westbahnhof, 1. Änderung WI 108 
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1 Rechtsgrundlagen - Stand: 6. August 2014 - 
 
1.1 Baugesetzbuch (BauGB) 


 


in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 15. Juli 2014 (BGBl. I S. 954) 


 
1.2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) 


 


in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 


 
1.3 Planzeichenverordnung (PlanZV) 


 


in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509) 


 
1.4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 


 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. S. 1274), zu-
letzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 2. Juli 2013 (BGBl I S. 1943) 


 
1.5 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 


 


in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Art. 2 und 4 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 


 
1.6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 


 


in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), 
zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I 
S. 2794) 
 


1.7 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) 
 


in der Fassung vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 104) 
 
1.8 Niedersächsische Bauordnung (NBauO) 


 


in der Fassung vom 3. April 2012 (Nds. GVBI. S. 46) 
 
1.9 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 


 


in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geän-
dert durch Art. 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2013 (Nds. GVBI S. 307) 


 
 
2 Bisherige Rechtsverhältnisse 
 
2.1 Regional- und Landesplanung 


 
Im Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2008 und im Regionalen 
Raumordnungsprogramm (RROP) 2008 für den Großraum Braunschweig ist 
Braunschweig im oberzentralen Verbund mit Wolfsburg und Salzgitter als 
Oberzentrum verbindlich festgelegt. Dabei soll sich den Zielen des RROP 
entsprechend Braunschweig als verkehrlicher, wirtschaftlicher und kultureller 
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Mittelpunkt der Region weiter zum hochqualifizierten Dienstleistungs-, For-
schungs- und Wissenschaftszentrum von internationalem Rang entwickeln. 
 
Das RROP 2008 enthält für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes 
folgende Darstellung: „vorhandener Siedlungsbereich“. Damit ist der Bebau-
ungsplan an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung angepasst. 
 


2.2 Flächennutzungsplan 
 
Für den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt der Flächennutzungs-
plan der Stadt Braunschweig in der Form der Neubekanntmachung vom 
6. Oktober 2005. Er enthält in seiner derzeit geltenden Fassung für das 
Plangebiet die Darstellung „gewerbliche Bauflächen“. Damit ist der Bebau-
ungsplan aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
 


2.3 Bebauungspläne 
 
Für diesen Bereich gilt der Bebauungsplan WI 83, „Westbahnhof“, aus dem 
Jahr 2011. Er setzt für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes WI 108 
„Gewerbegebiet“ fest. Seine Festsetzungen gelten auch mit Rechtskraft des 
Bebauungsplans WI 108 fort. 
 
 


3 Anlass und Ziel des Bebauungsplanes 
 
Für das Stadtgebiet zwischen Westbahnhof und städtischem Betriebshof hat 
der Verwaltungsausschuss am 25. März 2014 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes WI 108, „Westbahnhof, 1. Änderung“, beschlossen. 
 
Der Bereich liegt im Sanierungsgebiet „Westliches Ringgebiet“ des Förder-
programms „Soziale Stadt“. Im Zuge der Rahmenplanung für das Sanie-
rungsgebiet wurden städtebauliche Zielvorstellungen für diesen Bereich for-
muliert. Zur Umsetzung der Sanierungsziele stehen Mittel des Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung. Zusätzlich stehen 
auch Mittel aus dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ zur Ver-
fügung. 
 
Auf dem Grundstück Westbahnhof 3 soll ein Kletterzentrum entstehen. Das 
bestehende Gebäude („Fliegerhalle“) soll dabei erhalten bleiben und ent-
sprechend genutzt werden. Ferner soll hier für das Kletterzentrum ein Neu-
bau entstehen. Für diesen Neubau ist an höchster Stelle eine Gebäudehöhe 
von bis zu ca. 18,0 m erforderlich. Auch ist ein kleiner Ladenbereich für den 
Verkauf von Kletterausrüstung vorgesehen. Das Kletterzentrum unterstützt 
die Ziele des Sanierungsgebietes „Soziale Stadt“ und soll deshalb ermöglicht 
werden. Es unterstützt die positive Entwicklung des Bereichs „Westbahnhof“ 
zu einer attraktiven und innovativen Adresse mit hohem Freizeitwert und bie-
tet eine ideale Ergänzung zu den sonstigen Angeboten im Umfeld (Ring-
gleisweg, Jugendplatz, interkulturelle Gärten, Mehrgenerationenpark). 
 
 


Bebauungsplan „Westbahnhof, 1. Änderung“, WI 108  Begründung, Stand: 19.08.2014 
    Verfahrensstand: § 10 (1) BauGB 







- 4 - 


4 Umweltbelange 
 
Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innenentwicklung im Sinne 
von § 13 a BauGB aufgestellt. Die Planung sieht vor, die Textlichen Festset-
zungen des Bebauungsplanes WI 83 zur Zulässigkeit von Einzelhandel und 
zur Höhe baulicher Anlagen entsprechend zu ändern und an die Erfordernis-
se des Kletterzentrums anzupassen. Es handelt sich somit um eine Maß-
nahme der Wiedernutzbarmachung von Flächen bzw. der Innenentwicklung. 
Die gemäß Bebauungsplan WI 83 zulässige Grundfläche wird durch diesen 
Bebauungsplan WI 108 nicht verändert; Festsetzungen zur zulässigen 
Grundfläche werden nicht getroffen. Andere Bebauungspläne, die in einem 
engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt 
werden, liegen nicht vor. Vorhaben, die der Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, werden durch den Bebauungs-
plan nicht ermöglicht. Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung von FFH- oder 
Vogelschutzgebieten sind nicht erkennbar. Die Voraussetzungen für die An-
wendung des beschleunigten Verfahrens sind somit erfüllt. 
 
Im Verfahren nach § 13 a BauGB wird eine Umweltprüfung nicht durchge-
führt und ein Umweltbericht nicht erstellt. Naturschutzfachliche Eingriffe, die 
auf Grund des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne der Ein-
griffsregelung als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
Ein naturschutzfachlicher Eingriffsausgleich ist somit nicht erforderlich, eine 
Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung wird nicht vorgenommen. 
 
Die zulässigen Nutzungen bleiben weitestgehend unverändert. Abweichend 
vom bisherigen Planungsrecht wird Einzelhandel mit Kletterausrüstung auf 
einer Verkaufsfläche von max. 40 m² zugelassen. Die bisherige zulässige 
maximale Höhe baulicher Anlagen wird im Plangebiet von 12,0 m auf max. 
18,0 m erhöht, jedoch nur für bauliche Anlagen, die dem Klettersport dienen. 
Die übrigen Festsetzungen des Bebauungsplanes WI 83 bleiben unverän-
dert. 
 
Durch die größere Höhe baulicher Anlagen, die dem Klettersport dienen, 
können sich Auswirkungen auf das Ortsbild ergeben. Dabei ist zu beachten, 
dass es sich bei dem Plangebiet nur um einen kleinen Teilbereich des ge-
samten Gebietes Westbahnhof/Büchnerstraße handelt. Das Gebäude wird 
aus größeren Entfernungen sichtbar sein als bei Einhaltung der bisherigen 
maximalen Gebäudehöhe von 12,0 m und damit auch das Ortsbild prägen – 
insbesondere den Bereich der angrenzenden öffentlichen Grünflächen ent-
lang des Ringgleisweges. Die punktuelle Erhöhung im Baugebiet erscheint in 
Hinblick auf das Ortsbild gerechtfertigt, da mit der angestrebten Errichtung 
der Kletterhalle eine vom üblichen Gewerbebau abweichende Kubatur zu er-
warten ist, die sich nicht erdrückend auf den benachbarten Freiraum des 
Westbahnhofes auswirkt. Zu Wohngebieten bestehen große Abstände des 
Plangebiets. Aufgrund der örtlichen Situation sind deshalb besonders negati-
ve Auswirkungen auf das Ortsbild insgesamt nicht zu erwarten. 
 
Die genannten Änderungen verursachen darüber hinaus keine Umweltaus-
wirkungen auf die Schutzgüter Mensch und Gesundheit, Tiere, Pflanzen, 
Landschaft, Boden, Wasser, Klima, Luft, Kulturgüter und sonstige Sachgüter. 
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Es werden insbesondere auch keine neuen Nutzungen zugelassen, die Um-
welteinwirkungen ausgesetzt werden. Die heutigen Belastungen (z.B. Lärm) 
bleiben unverändert bestehen und werden durch die Planung nicht verändert. 
 
Im Vorfeld zur Planung des Kletterzentrums wurden Untergrunduntersuchun-
gen durchgeführt, die in dem vom Ingenieurbüro Fugro Consult GmbH er-
stellten Bericht „Bodenuntersuchungen zur Planung eines Kletterzentrums –
 Westbahnhof 3 und 3a in Braunschweig – Ergebnisbericht“ vom 20.03.2014 
dokumentiert sind. Die Untersuchungen ergaben bzw. bestätigten, dass auf 
dem Grundstück flächenhaft Auffüllungen mit einer Mächtigkeit von 0,5 m bis 
2 m vorhanden sind, die aufgrund ihrer Beimengungen mit Bauschutt, Brand-
schutt, Schlacke etc. Verunreinigungen mit polyzyklischen aromatischen 
Kohlenwasserstoffen (PAK) aufweisen. 
 
Die nunmehr geplante Nutzung „Kletterzentrum mit Kletterflächen im Außen-
bereich“ ist bodenschutzrechtlich in eine andere Kategorie der Bodennutzun 
einzustufen, als ein „normaler Gewerbebetrieb“. Es sind die bodenschutz-
rechtlichen Anforderungen an die Kategorie „Park- und Freizeitfläche“ zu er-
füllen. Für diese Nutzung gelten gemäß der Bundes-Bodenschutz- und Alt-
lastenverordnung (BBodSchV) strengere Prüfwerte für Benzo(a)pyren (als 
Einzelsubstanz der PAK) als für eine rein gewerbliche Nutzung. 
 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass die aktuellen Prüfwerte der BBodSchV für 
Benzo(a)pyren (u.a. für Park- und Freizeitflächen [10 mg/kg TM] ) nicht mehr 
den aktuellen toxikologischen Erkenntnissen entsprechen und gemäß der 
Dienstbesprechung des Niedersächsischen Umweltministeriums mit den un-
teren Bodenschutzbehörden vom 23.05.2013 nicht mehr ohne Weiteres für 
die Beurteilung gesunder Spiel-, Wohn- und Arbeitsverhältnisse herangezo-
gen werden können. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau- 
und Reaktorsicherheit (BMUB) schlägt vor, die Stoffgruppe der polyzykli-
schen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) über Benzo(a)pyren als 
Stellvertretersubstanz  zu bewerten, wobei die Prüfwerte für Benzo(a)pyren 
für Park- und Freizeitflächen nunmehr 1 mg/kg TM betragen sollen. 
 
Auf Basis der genannten Erkenntnisse ist eine Nutzung der Flächen im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes WI 108  als Kletterzentrum mit Kletter-
flächen im Außenbereich ohne Einschränkung möglich, wenn im unversiegel-
ten Außenbereich Sanierungs-/Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden 
(z.B. Auftrag von sauberen Boden). 
 
Bei Aushubmaßnahmen ist der Boden gemäß den abfallrechtlichen Vor-
schriften zu bewerten. Die Belastungen liegen zum Teil in einer Größenord-
nung, die eine Entsorgung des Bodenaushubs erforderlich machen. Unter 
bestimmten Voraussetzungen und unter gutachterlicher Aufsicht ist im Plan-
gebiet der Wiedereinbau von Boden im Rahmen eines Bodenmanagements 
möglich. 
 
In diesen Bebauungsplan werden entsprechende Hinweise aufgenommen. 
Somit ist gewährleistet, dass die Bodenschutzbehörde im Rahmen von Bau-
voranfragen und Bauanträgen beteiligt wird und die jeweils erforderlichen 
Maßnahmen ergreifen und Auflagen erteilen kann. 
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5 Begründung der Festsetzungen 
 
5.1 Art der baulichen Nutzung 


 
Der Bebauungsplan WI 83 schließt Einzelhandel mit wenigen speziellen 
Ausnahmen aus. Insbesondere ist zentrenrelevanter Einzelhandel unzulässig 
(z.B. Bekleidung, Schuhe). 
 
Der Bebauungsplan WI 108 lässt ergänzend auf einer Verkaufsfläche von 
maximal 40 m² Einzelhandel mit Kletterausrüstung zu, jedoch nur aus-
nahmsweise. Die Ausnahme kann erteilt werden, wenn die Verkaufsfläche 
nur für Nutzer des Kletterzentrums zugänglich ist. Sie muss deshalb hinter 
der Zugangskontrolle angeordnet sein. 
 
Zur Kletterausrüstung gehören Klettergurte, Expressen, Karabiner, Seile, 
Chalkbags, Trainingsgeräte, Lehrbücher, jedoch auch spezielle Bekleidung 
(z.B. Kletterschuhe, Kletterhosen, T-Shirts von typischen Kletterausstattern). 
Das Sortiment ist insgesamt als zentrenrelevant im Sinne des Zentrenkon-
zeptes Einzelhandel einzustufen. 
 
Ein Angebot von Kletterausrüstung ist aus Sicht des Betreibers zwingend er-
forderlich. Der Betreiber hatte zunächst eine Verkaufsfläche von 80 m² vor-
gesehen. Insbesondere Kletterschuhe werden häufig erst an einer Kletter-
wand ausprobiert, bevor sie gekauft werden. Der Einzugsradius für diese 
speziellen Produkte geht über das Stadtgebiet Braunschweig hinaus. Im üb-
rigen ist ein Shop im Allgemeinen Bestandteil von Kletterhallen und wird von 
den Klettersportlern erwartet. Auch trägt der Shop dazu bei, die Wirtschaftli-
chekeit eines solchen Kletterzentrums zu sichern. 
 
Die Industrie- und Handelskammer hatte im Rahmen der Behördenbeteili-
gung gemäß § 4(2) BauGB die Zulassung von Einzelhandel mit Kletteraus-
rüstung mit Verweis auf die Zentrenrelevanz grundsätzlich abgelehnt. Diese 
Stellungnahme bezog sich auf den Planentwurf mit einer Verkaufsfläche von 
80 m². Da es sich um ein sehr spezielles Angebot handelt, ist auch die ent-
sprechende Verkaufsfläche in der Innenstadt eher gering, so dass auch eine 
vermeintlich geringe Verkaufsfläche Auswirkungen haben kann. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass gerade das vorhandene Angebot verschiedenster spe-
zialisierter Sortimente erheblich zur Attraktivität des innerstädtischen Handels 
beiträgt. Gleichwohl ist festzustellen, dass im Stadtgebiet außerhalb der In-
nenstadt oder der zentralen Versorgungsbereiche kleine Anbieter bestehen, 
z.B. am Hagenring. 
 
Das Kletterzentrum hat eine große Bedeutung für eine positive Entwicklung 
des Bereichs „Westbahnhof“ zu einer attraktiven Adresse mit hohem Frei-
zeitwert. Die sogenannte „Fliegerhalle“ kann erhalten werden. Dadurch wer-
den insgesamt die Ziele der Förderprogramme „Soziale Stadt“ und „EFRE“ 
unterstützt. Insofern besteht hier auch ein öffentliches Interesse an der An-
siedlung dieser Nutzung speziell im Bereich“ Westbahnhof“. 
 
Unter Berücksichtigung der verschiedenen öffentlichen und privaten Belange 
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lässt der Entwurf des Bebauungsplans nun eine gegenüber der ursprüngli-
chen Planung halbierte Verkaufsfläche von 40 m² zu, die nur für die Kunden 
zugänglich ist, die Eintritt gezahlt haben und das Kletterzentrum tatsächlich 
zum Klettern nutzen. Es ist ausschließlich Kletterausrüstung zulässig. Die üb-
rigen Festsetzungen zum Ausschluss von Einzelhandel gemäß Bebauungs-
plan „Westbahnhof“, WI 83 bleiben unverändert gültig. 
 


5.2 Maß der baulichen Nutzung: Höhe baulicher Anlagen 
 
Der Bebauungsplan WI 83 setzt für bauliche Anlagen eine maximale Höhe 
von 12,0 m fest. Für den Neubau des Kletterzentrums ist an höchster Stelle 
eine Gebäudehöhe von bis zu ca. 18,0 m erforderlich. Die punktuelle Erhö-
hung im Baugebiet erscheint städtebaulich gerechtfertigt, da mit der ange-
strebten Errichtung der Kletterhalle eine vom üblichen Gewerbebau abwei-
chende Kubatur zu erwarten ist, die sich nicht erdrückend auf den benach-
barten Freiraum des Westbahnhofes auswirkt. Nachbarliche Belange werden 
in ausreichendem Maße mit Einhaltung der Abstandsvorschriften der Nieder-
sächsischen Bauordnung berücksichtigt. 
 
Diese Festsetzung gilt nur für Anlagen, die dem Klettersport dienen, und 
nicht für sonstige Gewerbebetriebe. Für den Klettersport sind bestimmte Hö-
hen zwingend erforderlich, um ein attraktives Angebot zu bieten und Wett-
bewerbe durchführen zu können. Es handelt sich um eine Nutzung, die in 
besonderer Weise der Aufwertung des Bereiches Westbahnhof dient und 
somit als „Leuchtturmprojekt“ aus der umgebenden Bebauung hervorstechen 
kann. Für normale Gewerbebetriebe ist keine Notwendigkeit zu erkennen, im 
Plangebiet eine größere Höhe als die im Bebauungsplan WI 83 für das ge-
samte Gebiet Westbahnhof/Büchnerstraße festgesetzten 12,0 m zuzulassen. 
 
Der Bebauungsplan WI 108 setzt daher für Anlagen, die dem Klettersport 
dienen, eine maximale Höhe baulicher Anlagen von 18,0 m fest. 
 
 


6 Gesamtabwägung 
 
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes WI 83 bleiben im Wesentlichen 
bestehen. Die Änderungen zur Zulässigkeit von Einzelhandel und zur Höhe 
baulicher Anlagen betreffen keine bestehenden oder genehmigten Betriebe 
und gelten nur für das geplante Kletterzentrum. Insgesamt sind die privaten 
Belange der Eigentümer innerhalb des Plangebietes (Investor, Nachbar-
grundstücke) und außerhalb (Einzelhändler in Braunschweig) in einem an-
gemessenen Maß berücksichtigt worden. Öffentliche Belange sind nicht ne-
gativ betroffen. 
 


 
7 Zusammenstellung wesentlicher Daten 


 
Fläche des Plangebietes: ca. 8.194 m² 
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8 Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplanes 
 
Zur Umsetzung der Planung sind keine Maßnahmen erforderlich. 
Der Stadt Braunschweig entstehen durch den Bebauungsplan WI 108 keine 
Kosten. 
 
 


9 Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan 
die Grundlage bilden soll 
 
Bodenordnende und sonstige Maßnahmen, für die der Bebauungsplan die 
Grundlage bilden soll, sind nicht erforderlich. 
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 Anlage 5b 
 
 
 
 
 


Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Westbahnhof WI 83 
Textliche Festsetzungen und Hinweise 
Rechtskraft: 14. November 2011 (BauNVO 1990/1993) 
 
 
A Städtebau 


gemäß § 1 a und § 9 BauGB 
 
 
I Art der baulichen Nutzung 
 
1. In den Gewerbegebieten GE 1 – GE 4 sind 


folgende Nutzungen zulässig:  
 
− Gewerbebetriebe aller Art, soweit nicht 


unter A I 2. bis I 4. abweichend geregelt,  
 
− Lagerhäuser, Lagerplätze, öffentliche Be-


triebe 
 
− Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsge-


bäude, 
 
− Anlagen für sportliche Zwecke, 
 
− Kioske. 


 
2. In den Gewerbegebieten GE 1 – GE 4 sind 


folgende Nutzungen ausnahmsweise zuläs-
sig: 
 
- Schank- und Speisewirtschaften, soweit 


sie der Versorgung des Gebietes dienen, 
 
- Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale 


und gesundheitliche Zwecke, 
 
- je Betrieb eine Wohnung für Aufsichts- 


und Bereitschaftspersonen oder für Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter, die dem 
Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm ge-
genüber in Grundfläche und Baumasse 
deutlich untergeordnet ist. Dabei sind auf 
dem Grundstück Westbahnhof 6 ein 
Nutzpflanzenanbau und Kinderspielflä-
chen unzulässig. 
 
In den Gewerbegebieten GE 1 und GE 2 
muss die Wohnung in den gewerblichen 
Hauptbaukörper integriert sein. 


 
- Einzelhandel mit Kraftfahrzeugen und  


-zubehör, jedoch nur in Verbindung mit ei-
ner Kfz-Werkstatt und gegenüber der 
Werkstattnutzung untergeordnet, 


 
- Verkaufs- und/oder Ausstellungsflächen, 


die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
der am Standort erfolgenden Herstellung 
oder Weiterverarbeitung von Waren und 


Gütern stehen. 
Sie müssen in eine bauliche Anlage inte-
griert sein, die mit der gewerblichen Her-
stellung, Weiterverarbeitung oder Dienst-
leistung im Zusammenhang steht und die-
ser gegenüber von untergeordneter Größe 
sein. Nicht zulässig ist dabei der Verkauf 
folgender Sortimente: 
- Lebensmittel und Getränke, 
- Spielwaren, Literatur und Schreibwa-


ren, 
- Radio- und TV-Geräte, 
- Unterhaltungselektronik und Compu-


ter, 
- Fotoartikel und optische Geräte, 
- Uhren und Schmuck, 
- Bekleidung, Schuhe und Lederwaren, 
- Drogerieartikel (Körper- und Haus-


haltspflegemittel), 
- Haushaltsgeräte und –waren 
- Fahrräder. 
 


3. In den Gewerbegebieten GE 1 sind folgende 
Nutzungen unzulässig: 
 
− Vergnügungsstätten, Bordelle und bor-


dellähnliche Betrieb sowie Wohnungs-
prostitution, 


 
− Einzelhandelsbetriebe, die über die unter 


A I 2. genannten Einzelhandelsbetriebe 
hinausgehen, 


 
− Tankstellen. 


 
4. In den Gewerbegebieten GE 2 – GE 4 sind 


folgende Nutzungen unzulässig: 
 
- Vergnügungsstätten, Bordelle und bordell-


ähnliche Betriebe sowie Wohnungsprostu-
tion, 


- Einzelhandelsbetriebe, die über die unter 
A I 2. genannten Einzelhandelsbetriebe 
hinausgehen, 


- Speditionen, 
- Tankstellen, 
- Betriebe der Schrott- und Altmaterialvwer-


tung. 
 
5. Allgemeines Wohngebiet WA 
 


Im Allgemeinen Wohngebiet WA sind folgen-
de Nutzungen unzulässig: 
 
- Gartenbaubetriebe 
- Tankstellen 
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II Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher 
Anlagen  


1. Die maximal zulässige Höhe der baulichen
Anlagen darf ausnahmsweise von techni-
schen Anlagen, wie z. B. Schornsteinen,
Fahrstuhlaufbauten und Lüftungsanlagen
überschritten werden, soweit die Überschrei-
tung nicht mehr als 3,00 m beträgt und sich
auf einen untergeordneten Teil der Grundflä-
che beschränkt.


2. Bezugspunkt für die Höhenangaben ist die
Höhenlage der nächstgelegenen öffentlichen
Verkehrsfläche an dem Punkt der Straßen-
begrenzungslinie, der der Mitte der der Stra-
ße zugewandten Gebäudeseite am nächsten
liegt. Dabei werden die A 391 und die Mün-
chenstraße nicht als nächstgelegene öffentli-
che Verkehrsfläche im Sinne dieser Festset-
zung berücksichtigt.


Steigt oder fällt das Gelände vom Bezugs-
punkt zur Mitte der straßenseitigen Gebäude-
seite, so ist die Normalhöhe um das Maß der 
natürlichen Steigung oder des Gefälles zu 
verändern. 


III Überbaubare Grundstücksflächen, Bauweise 


1. Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen sind auch Baukörper mit einer Länge
über 50,00 m zulässig.


2. Die Baugrenzen entlang der Bauverbotszo-
nen dürfen nur mit Zustimmung der Landes-
behörden für Straßenbau ausnahmsweise
überschritten werden (siehe nachrichtliche
Übernahme 1.). Außerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen sind jedoch Werbeanla-
gen unzulässig (siehe B II 2.).


IV Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 


 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der 
Anlieger. 


 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten der 
Anlieger und der Träger der Ver- und Entsor-
gung. 


 Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu Gunsten des
Trägers der Stromversorgung.


V Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen 


1 Lärmpegelbereiche 


1.1 In den Gewerbegebieten GE 1 – GE 4 sind 
passive Schallschutzmaßnahmen für Aufent-
haltsräume nach den Bestimmungen für die 
im Bebauungsplan festgesetzten Lärmpegel-
bereiche (LPB) gemäß DIN 4109 „Schall-


schutz im Hochbau“ durchzuführen. 


Für Schlafräume und Kinderzimmer sind 
schallgedämmte Lüftungsöffnungen gemäß 
VDI 2719 vorzusehen. 


1.2 Von den Festsetzungen unter 1.1 kann ganz 
oder teilweise abgesehen werden, wenn 
nachgewiesen wird, dass der erforderliche 
Schallschutz auf andere Weise gewährleistet 
ist. Der Nachweis kann auf der Grundlage ei-
ner Einzelfallberechnung gemäß VDI-
Richtlinie 2719 „Schalldämmung von Fens-
tern“ und deren Zusatzeinrichtungen“ unter 
Berücksichtigung des Geschosses, der 
Grundrissorganisation und der Anordnung 
auf dem Baugrundstück erfolgen. 


2. Emissionsbeschränkungen


2.1 Die Gewerbegebiete sind hinsichtlich der 
zulässigen Schallemissionen gemäß § 1 Abs. 
4 BauNVO gegliedert. Betriebe dürfen die je-
weiligen immissionsrelevanten flächenbezo-
genen Schallleistungspegel (IFSP) gemäß 
den zeichnerischen Festsetzungen nicht 
überschreiten. 


Die Berechnung der aus den festgesetzten 
flächenbezogenen Schallleistungspegeln re-
sultierenden Immissionswerte Ll ist gemäß 
Nr. 7.3.2 der ISO 9613-2 nach dem alternati-
ven Verfahren für eine Mittenfrequenz  
f = 500 Hz und eine mittlere Quellhöhe  
hQ = 3 m über GOK durchzuführen. 


3. Von den festgesetzten immissionsrelevanten
flächenbezogenen Schallleistungspegeln
(IFSP) kann ausnahmsweise abgewichen
werden, wenn


- die freie Schallausbreitung durch ausrei-
chende aktive Lärmschutzmaßnahmen 
wie Lärmschutzbebauung oder Lärm-
schutzwand dauerhaft eingeschränkt wird 
oder 


- ein Ausgleich aufgrund innerer Absorpti-
on, Streuung oder Abschirmung herge-
stellt wird, soweit dieser dauerhaft ist. 


In beiden genannten Fällen ist durch ein 
schalltechnisches Gutachten gemäß DIN 
ISO 9613-2 der Nachweis zu erbringen, dass 
durch die geplanten aktiven Lärmschutzmaß-
nahmen die jeweils festgesetzten immissi-
onsrelevanten flächenbezogenen Schallleis-
tungspegel in ihrer Gesamtwirkung nicht 
überschritten werden. 


4. Innerhalb der festgesetzten Fläche für be-
sondere Anlagen des Immissionsschutzes ist
eine Lärmschutzanlage in einer Höhe von
mind. 3,00 m anzulegen. Wird die Lärm-
schutzanlage als Wand errichtet, so muss ein
bewertetes Schalldämmmaß von – 25 dB(A)
erreicht werden.
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VI Grünordnung 
 
1. Erhaltung von Gehölzen 
 
1.1 Der festgesetzte zu erhaltende Baum ist 


durch geeignete Maßnahmen zu schützen, zu 
pflegen und auf Dauer zu erhalten.  


 
1.2 Der vorhandene Gehölzbestand innerhalb der 


Flächen für die Erhaltung von Pflanzen ist 
dauerhaft zu erhalten und durch Nachpflan-
zungen als geschlossener Bestand aus mit-
tel- und großkronigen Laubbäumen und 
Sträuchern zu entwickeln. Abgänge sind 
gleichwertig spätestens in der folgenden 
Pflanzperiode nachzupflanzen. 


 
2. Private Flächen 
 
 Die Festsetzungen zur Begrünung privater 


Flächen gelten nur für die Gewerbegebiete 
GE 1 – GE 4. 


 
2.1 Mind. 10 % der Grundstücksflächen sind zu 


begrünen: Je angefangene zu begrünende 
100 m² sind ein mind. mittelkroniger Laub-
baum und 5 Sträucher zu pflanzen. 
 
Hierauf anrechenbar sind: 
 
− die Flächen für Anpflanzungen gemäß VI 


2.2. Die anrechenbare Einzelfläche muss 
dabei eine Mindestgröße von 50 m² und 
eine Mindestbreite von 3,00 m aufwei-
sen; 


− die private Grünfläche „Abstandsgrün“,  
− die gemäß VI 2.2 bis 2.4 anzupflanzen-


den Bäume, 
 


2.2 In den Flächen für Anpflanzungen  1  und  
 2  sind vollflächig standortgerechte Sträu-
cher im Pflanzabstand von 1,00 m zu pflan-
zen. Die Flächen dürfen für eine Ein- oder 
Ausfahrt je Grundstück auf einer Länge bis 
zu 10,00 m unterbrochen werden. 
 
In den Flächen für Anpflanzungen  1   sind 
zusätzlich je angefangene 10,0 lfdm. Grund-
stücksgrenze ein großkroniger Laubbaum zu 
pflanzen. 
 


2.3 In der privaten Grünfläche mit der Zweckbe-
stimmung „Abstandsgrün“ sind in einem Re-
gelabstand von 8,00 m mittelkronige Laub-
bäume zu pflanzen. Auf mindestens 30 % der 
Fläche ist eine dichte Strauchpflanzung her-
zustellen. Ein Nutzpflanzenanbau bzw. eine 
Kinderspielfläche ist nur ausnahmsweise zu-
lässig, wenn ein Auftrag durch unbelasteten 
Boden in einer Mächtigkeit von mindestens 
0,60 m durchgeführt wurde. 
 


2.4 Auf neu zu errichtenden Stellplatzanlagen mit 
mind. 6 Stellplätzen ist je 6 Stellplätze ein 
mind. mittelkroniger Laubbaum zu pflanzen. 
Die Baumstandorte sind bei Anlagen mit 
mehr als 10 Stellplätzen als gliedernde Ele-
mente in die Stellplatzanlage zu integrieren. 


 
 
 


3. Öffentliche Verkehrsflächen 
 
Die Parkstreifen in der Büchnerstraße sind 
mit mind. 20 großkronigen Laubbäumen zu 
untergliedern. 
 


4. Öffentliche Grünflächen 
 


4.1 In der öffentlichen Grünfläche  1  sind fol-
gende Nutzungen zulässig: 
 
- Jugendplatz, Abenteuerspielplatz 
 
- Anlagen für soziale, kulturelle und sportli-


che Zwecke 
 
- Bauliche Anlagen, die der jeweiligen 


Zweckbestimmung dienen (wie z. B. zur 
Ausübung sportlicher und sozialer Zwecke, 
Aufenthaltsmöglichkeiten, Sanitäreinrich-
tungen) sind nur innerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche und nur mit einer 
Höhe von max. 10,00 m zulässig. 


 
- Bauliche Nebenanlagen, die der jeweiligen 


Zweckbestimmung dienen, (wie z. B. Gerä-
teräume) sind ausnahmsweise auch außer-
halb der überbaubaren Grundstücksflächen 
zulässig, jedoch nur bis zu einer Grundflä-
che von insgesamt max. 100 m² und bis zu 
einer Höhe von max. 6,00 m. 
 


4.2 In der öffentlichen Grünfläche  2  sind fol-
gende Nutzungen zulässig: 
 
- Jugendplatz, Abenteuerspielplatz 
 
- Gartenland 
 
- bauliche Anlagen und Nebenanlagen, die 


der jeweiligen Zweckbestimmung dienen 
(wie z. B. Aufenthaltsmöglichkeiten, Sani-
täreinrichtungen, Geräteräume) sind aus-
nahmsweise bis zu einer Grundfläche von 
insgesamt max. 100 m² und einer Höhe von 
max. 6,00 m zulässig. 


 
5. Öffentliche und private Flächen 
 
5.1 Für die festgesetzten Anpflanzungen auf 


öffentlichen und privaten Flächen sind fol-
gende Pflanzqualitäten vorzusehen: 
 
- Laubbäume auf öffentlichen Verkehrsflä-


chen: Hochstämme, Stammumfang 20 bis 
25 cm, gemessen in 1,0 m Höhe, 
 


- Laubbäume: Hochstämme, Stammum-
fang 16 – 18 cm, gemessen in 1 m Höhe, 
 


- Heister: 120 bis 150 cm Höhe 
 


- Großsträucher: mind. 3 x verpflanzt, 100 – 
125 cm Höhe, 
 


- sonstige Strauchpflanzungen:  mind. 2 x 
verpflanzt, 60 – 100 cm Höhe 
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5.2 Für die Bäume auf öffentlichen Verkehrsflä-
chen und privaten Stellplatzanlagen ist je 
Baum eine gegen Überfahren zu sichernde 
dauerhaft begrünte Vegetationsfläche von 
mind. 2,00 m Breite und 9 m² Fläche vorzu-
sehen. 
 


5.3 Die festgesetzten Anpflanzungen und sonsti-
gen Begrünungen gemäß § 9 (1) Nr. 25 a 
BauGB sind fachgerecht auszuführen, dau-
erhaft zu unterhalten und bei Abgang gleich-
artig zu ersetzen. 
 


5.4 Die auf Privatgrundstücken zur Begrünung 
vorgesehenen Grundstücksflächen müssen 
bis zur Ingebrauchnahme der baulichen An-
lage ausgebaut sein. Sie sind spätestens in 
der nächstfolgenden Pflanzperiode gemäß 
den Festsetzungen abschließend zu begrü-
nen. 
 


5.5 Anpflanzungen im öffentlichen Straßenraum 
sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung 
der Verkehrsflächen/bzw. des jeweiligen Er-
schließungsabschnittes durchzuführen und 
abzuschließen. 
 


5.6 Die Anpflanzungen auf öffentlichen Flächen 
sind mit einer zweijährigen Entwicklungspfle-
ge im Anschluss an die Fertigstellungspflege 
fachgerecht auszuführen. 


 
 
VII Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
 Entwicklung von Boden, Natur und Land-
 schaft 
 
Innerhalb der öffentlichen Grünflächen  1  ,  2  ,  3  
und  4  sind insgesamt 75 künstliche Fledermaus-
höhlen (Großraumkästen, Rundkästen) unterzubrin-
gen. 
 
 
B Gestaltung 


gemäß §§ 56, 91, 97, 98 NBauO i. V. m. § 9 Abs. 4 
BauGB 
 
 
I Geltungsbereich 
 
Die Gestaltungsvorschriften gelten für die Gewerbe-
gebiete GE 1 bis GE 4. 
 
 
II Werbeanlagen 
 
1. Werbeanlagen sind nur innerhalb der über-


baubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 


2. In einem Abstand von jeweils 20,0 m zur 
Planstraße A und zur Straße Westbahnhof 
sowie zu den Verkehrsflächen besonderer 
Zweckbestimmung „Geh- und Radweg“ sind 
nur Werbeanlagen an der Stätte der Leistung 
zulässig. 
 
Auf den übrigen Flächen innerhalb der Ge-
werbegebiete ist Fremdwerbung zulässig. 


 


3. Innerhalb der Flächen für die Stellplatz- und 
Grundstücksbegrünung (A VI 2.) sind Wer-
beanlagen unzulässig. 
 


4. Ausnahmsweise sind Werbeanlagen an der 
Stätte der Leistung auch außerhalb der über-
baubaren Grundstücksflächen - und damit 
auch innerhalb der Flächen für Anpflanzun-
gen - an Ein- und Ausfahrten von und zu öf-
fentlichen Verkehrsflächen zulässig. Dabei ist 
eine Werbeanlage je Grundstück zulässig, 
bei mehreren Betrieben auf einem Grund-
stück als Sammelanlage. Eine beidseitige 
Ansicht der Anlage ist zulässig. Die Größe 
der Werbeanlage darf. max. 6 m² je An-
sichtsseite betragen. 
 


5. Die Oberkanten von Werbeanlagen, die an 
Gebäuden befestigt sind, dürfen die Höhe 
des jeweiligen Gebäudes um max. 2,0 m 
überschreiten. 
 
Sie dürfen eine Höhe von max. 12,00 m über 
dem Bezugspunkt gemäß A II 2. nicht über-
schreiten. 
 


6. Werbeanlagen, die an Gebäuden befestigt 
sind, dürfen einen Flächenanteil von max. 
10 % je Gebäudeseite einnehmen und eine 
Größe von insgesamt max. 10,00 m² je Ge-
bäudeseite nicht überschreiten. 
 


7. Freistehende Werbeanlagen dürfen folgende 
maximale Höhe über dem Bezugspunkt ge-
mäß A II 2. nicht überschreiten: 
 
- Fahnenmasten bis 9,00 m, 


 
- Werbetürme bis 12,00 m, 


 
- sonstige freistehende Werbeanlagen bis 


4,00 m. 
 


8. Freistehende Werbeanlagen sind nur in fol-
gender Anzahl zulässig: 
 
- Werbetürme sind nur bei einer Grund-


stücksgröße ab 3 000 m² zulässig. Je 
Grundstück ist nur ein Werbeturm zuläs-
sig. 
 


- Je angefangene 1 000 m² Grundstücks-
fläche darf eine freistehende sonstige 
Werbeanlage errichtet werden. Je Grund-
stück ist eine Anzahl von insgesamt max. 
zehn freistehenden Werbeanlagen zuläs-
sig. 
 
Max. fünf dieser freistehenden Werbean-
lagen dürfen Fahnenmasten sein. 
 


9. Die gesamten Ansichtsflächen (alle Seiten) 
einer freistehenden Werbeanlage dürfen 
max. 15 m² nicht überschreiten. 


 
10. Eine Beleuchtung der Werbeanlagen ist nur 


zulässig, wenn die Verkehrssicherheit nicht 
beeinträchtigt wird. 


 
11. Unzulässig sind Anlagen mit sich turnusmä-


ßig verändernder Werbedarstellung, wie z. B. 
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Prismen-Wendeanlagen, Rollbänder, Film-
wände oder CityLightBoards. 


 
12. Unzulässig sind blinkende Werbeanlagen, 


Wechsellicht und Lauflichtbänder. 
 
 


III Einfriedungen 
 
1. Bauliche Einfriedungen angrenzend an öf-


fentliche Flächen dürfen nur bis zu einer 
Höhe von max. 1,20 m massiv, z. B. als 
Mauer, ausgeführt werden. 
 
Oberhalb von 1,20 m dürfen Einfriedungen 
nur transparent ausgeführt werden, z. B. mit 
Metallstäben. 
 


2. Bauliche Einfriedungen angrenzend an öf-
fentliche Flächen sind je Baugrundstück ent-
lang der jeweiligen Grundstücksgrenzen be-
züglich Form, Farbe, Material und Struktur 
einheitlich zu gestalten. 


 
3. Im Gewerbegebiet GE 4 sind bauliche Ein-


friedungen nur bis zu einer Höhe von max. 
1,20 m zulässig. 


 
 
IV Trafostationen 
 
Die Transformatorenstationen sind mit Gehölzpflan-
zungen einzugrünen. 
 
 
V Ordnungswidrigkeiten 
 
Ordnungswidrig handelt nach § 91 Abs. 3 NBauO, 
wer eine Baumaßnahme durchführt oder durchfüh-
ren lässt, die nicht den Gestaltungsfestsetzungen 
(Teil B) entspricht. 
 
 
C Nachrichtliche Übernahmen 
 
1. Bauverbotszonen 


 
1.1 Innerhalb der in der Planzeichnung gekenn-


zeichneten Bauverbotszone gem. § 9 Fern-
straßengesetz (FStrG) sind Hochbauten jeder 
Art sowie Aufschüttungen oder Abgrabungen 
größeren Umfangs unzulässig. 
 
Ebenfalls unzulässig sind bauordnungs-
rechtlich notwendige Stellplätze und deren 
Zufahrten, notwendige Feuerwehrumfahrten 
sowie Fluchtwege.  
 


1.2 Eine Ausnahme für die unter 1.1 genannten 
Nutzungen ist nur mit Zustimmung der Lan-
desstraßenbaubehörden zulässig und nur 
dann,  
 
−   wenn für den Fall der Inanspruchnahme 


der Bauverbotszone Alternativen zur Ver-
fügung stehen und dauerhaft freigehalten 
werden können (z. B. für mögliche 
bauordnungsrechtlich nicht notwendige 
Stellplätze oder Lagerflächen außerhalb 
der Bauverbotszone) und 


−  wenn die Festsetzungen dieses Be-
bauungsplanes im Übrigen eingehalten 
werden (siehe insbesondere A III 2.). 


 
2. Werbeanlagen an Autobahnen 
 


Die grundsätzlichen Regelungen zu Werbe-
anlagen an Autobahnen aus dem Allgemei-
nen Rundschreiben ARS 32/2001 des Bun-
desministeriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BNVBS) sind zu beachten, d. h.:  
 
−  innerhalb der Bauverbotszone: keine 


Werbeanlagen 
 


−  außerhalb der Bauverbotszone: keine 
Werbeanlagen, wenn dadurch Verkehrs-
teilnehmer in einer den Verkehr gefähr-
denden oder erschwerenden Weise abge-
lenkt oder belästigt werden können bzw. 
wenn sie der Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs, der Ausbauabsichten oder 
der Straßenbaugestaltung widersprechen, 
d. h.: Werbeanlagen nur am Ort der Leis-
tung, Höhe der Werbeanlagen in der Re-
gel max. 20,0 m, keine Prismenwende-
anlagen, keine Lauflichtbänder, keine 
Rollbänder, keine Filmwände, keine Licht- 
und Laserkanonen, keine Werbung mit 
Botschaften, keine akustische Werbung 
u. a. 


 
 
D Hinweise 
 
1. Kampfmittel 


 
1.1 Es ist davon auszugehen, dass im gesamten 


Geltungsbereich  noch Kampfmittel vorhan-
den sind. Vor Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 
sind aus Sicherheitsgründen Gefahrenerfor-
schungsmaßnahmen durchzuführen. Eine 
Freigabebescheinigung der Zentralen Poli-
zeidirektion Hannover ist der Stadt Braun-
schweig, Abteilung Umweltschutz, vor Beginn 
jeglicher Bauarbeiten vorzulegen. 
 


2. Boden, Abfall, Grundwasser 
 
2.1 Im nördlichen Bereich des Bebauungsplanes 


liegen Grundwasserbelastungen mit leicht-
flüchtigen halogenierten Kohlenwasserstof-
fen (LHKW) vor. Die vorgesehene Nutzung 
ist hierdurch nicht gefährdet, bei Baumaß-
nahmen, die Grundwasserhaltungen erfor-
dern, ist jedoch mit besonderen Maßnah-
men/Auflagen zu rechnen. 


 
2.2 Im Planbereich befinden sich mehrere 


Grundwassermessstellen. Die Messstellen 
sind zu erhalten und jederzeit zugänglich zu 
halten. In Abstimmung mit der Unteren Bo-
denschutzbehörde der Stadt Braunschweig 
ist eine Verlegung einzelner Messstellen auf 
Kosten des Antragstellers möglich. 


 
2.3 Im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren 


ist eventuell mit Nebenbestimmungen über 
erforderliche Untergrunduntersuchungen, die 
Entsorgung kontaminierten Bodens bzw. be-
sonderer Maßnahmen/Auflagen bei Grund-
wasserhaltungshaltungen zu rechnen. 
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2.4 Im gesamten Plangebiet muss flächenhaft 


mit Auffüllungen gerechnet werden. Örtlich 
wurden in den Auffüllungen Schlacke, Bau-
schuttreste, Asche, Beton- und Ziegelreste 
festgestellt. Aufgrund dieser Beimengungen 
können die Auffüllungen teilweise mit 
Schwermetallen, PAK und anderen Stoffen 
belastet sein. In vielen Bereichen entspricht 
das Auffüllungsmaterial den Kategorien Z 2 
und > Z 2 nach LAGA-TR Boden. Bei Tief-
bauarbeiten ist davon auszugehen, dass der 
Bodenaushub gemäß den abfallrechtlichen 
Vorschriften gesondert verwertet bzw. ent-
sorgt werden muss. 


 
2.5 Im gesamten Plangebiet sind, außer den 


gekennzeichneten Bodenverunreinigungen, 
kleinräumige Bodenverunreinigungen mög-
lich. 


 
2.6 In weiten Teilen des Plangebietes sind tech-


nische Versickerungsmaßnahmen auf Grund 
der geringen Grundwasserflurabstände nicht 
möglich. 
 
Eine technische Versickerung von Nieder-
schlagswasser ist in den verunreinigten Be-
reichen und im Umfeld davon nicht ohne wei-
teres (z. B. Bodenaustausch) genehmigungs-
fähig. 


 
2.7 In den kontaminierten Bereichen sind bei 


Tiefbauarbeiten besondere Anforderungen 
an Arbeitsschutzmaßnahmen zu stellen. 


 
2.8 Die Grundwasserflurabstände sind generell 


als sehr gering einzustufen. In weiten Teilen 
des Plangebietes liegen die erwarteten mittle-
ren niedrigsten Grundwasserflurabstände 
zwischen 0,1 m und 1,0 m. Bei Baumaßnah-
men ist mit der Notwendigkeit von Abdich-
tungsmaßnahmen zu rechnen. 


 
3. Entsorgung Niederschlagswasser 


 
In den Gewerbegebieten GE 1 und GE 3 wird 
der max. zulässige Drosselabfluss im Rah-
men der Entwässerungsgenehmigung festge-
legt. 


 
4. Artenschutz 


 
Die Bestimmungen des Artenschutzes ge-
mäß § 42 BNatSchG sind zu beachten. Die 
Verbote des § 42 BNatSchG sind insbeson-
dere bei der Entfernung von Gehölzen sowie 
Abriss- und Sanierungsmaßnahmen von Ge-
bäuden zu beachten, die dem Artenschutz 
unterliegende Vogel- und Fledermausarten 
betreffen könnten. 
 


5. Freiflächenpläne 
 
In den Gewerbegebieten GE ist im Rahmen 
des Bauantrages ein qualifizierter Freiflä-
chenplan vorzulegen. 
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Bebauungsplan 
Westbahnhof, 1. Änderung WI 108 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, der Gemeinden sowie sonstiger Stellen 
 
Beteiligung gemäß § 4 (2) BauGB vom 31. März 2014 bis 5. Mai 2014 
Stellungnahmen, die ausschließlich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird 
oder keine Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben. 
 
Stellungnahme der IHK Braunschweig 
vom 2. Mai 2014 


Stellungnahme der Verwaltung 


Die Stadt Braunschweig beabsichtigt, mit 
der o.g. Bebauungsplanänderung die 
Einrichtung eines Kletterzentrums zu er-
möglichen. Bestandteil des Kletterzent-
rums soll auch der Einzelhandel mit Klet-
terausrüstung auf einer maximalen Ver-
kaufsfläche von 80 m² sein. Gegen diese 
Einzelhandelsnutzung erheben wir Be-
denken. 
 
In den Planunterlagen wird zu Recht da-
rauf hingewiesen, dass das Klettersorti-
ment im Sinne des Zentrenkonzeptes 
Einzelhandel als innenstadtrelevant ein-
zustufen ist. Tatsächlich wird das Kletter-
sortiment (wie z.B. Kletterschuhe, Klet-
terhosen, T-Shirts von typischen Kletter-
ausstattern, Klettergurte, Expressen, Ka-
rabiner, Seile, Chalkbags, Trainingsgerä-
te, Lehrbücher etc.) in Braunschweig bis-
lang komplett vom innerstädtischen Han-
del abgedeckt. Da es sich um ein sehr 
spezialisiertes Sortiment handelt, fällt die 
Anzahl der relevanten Anbieter und der 
Umfang der entsprechenden Verkaufs-
flächen naturgemäß auch in der Innen-
stadt überschaubar aus. In der Relation 
ist die im Bereich des Kletterzentrums 
geplante vermeintlich geringe Verkaufs-
fläche von 80 m² somit durchaus als sub-
stantiell anzusehen. 
 
Generell halten wie es für problematisch, 
für einzelne innenstadtrelevante Spezial-
sortimente Ausnahmen von den Rege-
lungen des Zentrenkonzeptes Einzelhan-
del zuzulassen. Dabei ist zu berücksichti-


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist zutreffend, dass es sich bei Klet-
terausrüstung um ein zentrenrelevantes 
Sortiment handelt. Gleichwohl ist festzu-
stellen, dass im Stadtgebiet außerhalb 
der Innenstadt und außerhalb der zentra-
len Versorgungsbereiche kleine Anbieter 
bestehen, z.B. am Hagenring. 
 
Ein Angebot von Kletterausrüstung ist 
aus Sicht des Betreibers zwingend erfor-
derlich. Kletterschuhe werden häufig erst 
an einer Kletterwand ausprobiert, bevor 
sie gekauft werden. Der Einzugsradius 
dieser speziellen Produkte geht über das 
Stadtgebiet Braunschweig hinaus. Im 
Übrigen ist ein Shop im Allgemeinen Be-
standteil von Kletterhallen und wird von 
Klettersportlern erwartet. Auch trägt der 
Shop dazu bei, die Wirtschaftlichkeit ei-
nes solchen Kletterzentrums zu sichern. 
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gen, dass gerade das vorhandene Ange-
bot verschiedenster spezialisierter Sorti-
mente erheblich zur Attraktivität des in-
nerstädtischen Handels beiträgt. Durch 
die Freigabe einzelner Spezialsortimente 
für den Handel an dezentralen Standor-
ten würde dieses wesentliche Charakte-
ristikum des Handelsstandortes Innen-
stadt gefährdet. Dabei darf der Präze-
denzcharakter des aktuellen Vorgangs 
nicht verkannt werden. Ebenso wie das 
Kletterzentrum mit dem Klettersortiment 
könnten künftig auch andere Sport- und 
Freizeiteinrichtungen entsprechende Pri-
vilegien im Hinblick auf geeignet erschei-
nende Sortimentsbereiche für sich bean-
spruchen. In der Summe würde der in-
nerstädtische Handel hierdurch erheblich 
beeinträchtigt. 
 
In Frage stellen möchten wir auch die in 
den Planunterlagen wiedergegebene 
Aussage, wonach der Einzelhandel mit 
Kletterausrüstung zur wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit des Gesamtvorhabens 
zwingend erforderlich sei. Eine nähere 
Prüfung dieser Argumentation hat offen-
bar nicht stattgefunden. Zweifel erschei-
nen uns in diesem Zusammenhang 
durchaus angebracht, zumal das Vorha-
ben über die Einbeziehung europäischer 
Fördermittel bereits kräftig unterstützt 
wird. Stattdessen ist nicht auszuschlie-
ßen, dass mit der beabsichtigten Einzel-
handelsnutzung eine reine Rentabilitäts-
steigerung zu Lasten des innerstädti-
schen Einzelhandels angestrebt wird. 
 
Wir erlauben uns, eine Kopie dieser Stel-
lungnahme dem Arbeitsausschuss In-
nenstadt Braunschweig e.V. zu übersen-
den. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwischenzeitlich wurde eine Halbierung 
der Verkaufsfläche von 80 m² auf 40 m² 
vorgenommen. Zudem soll der Kletter-
shop hinter der Eingangskontrolle unter-
gebracht sein, so dass er nur für Kunden 
zugänglich ist, die Eintritt gezahlt haben. 
Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung auf dieser 
geringen Verkaufsflächenbasis wird sei-
tens der Verwaltung nicht für erforderlich 
gehalten. Die Gründe für den Verkauf 
spezieller Kletterausrüstung in diesem 
Rahmen erscheinen plausibel. 
 
Das Kletterzentrum hat eine große Be-
deutung für eine positive Entwicklung des 
Bereichs „Westbahnhof“ zu einer attrakti-
ven Adresse mit hohem Freizeitwert. Die 
„Fliegerhalle“ kann erhalten werden. 
Dadurch werden insgesamt Ziele der 
Förderprogramme „Soziale Stadt“ und 
„EFRE“ unterstützt. Insofern besteht hier 
auch ein öffentliches Interesse an der 
Ansiedlung dieser Nutzung speziell im 
„Westbahnhof“. 
 


 Vorschlag der Verwaltung: 
 
Die Verkaufsfläche wurde bereits zum 
Auslegungsbeschluss von 80 m² auf ma-
ximal 40 m² reduziert. Sie muss hinter 
der Zugangskontrolle angeordnet sein. 
Damit soll sichergestellt werden, dass sie 
nur Kunden des Kletterzentrums, die 
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auch Eintritt bezahlt haben, zugänglich 
ist. 
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Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift 
Westbahnhof, 1. Änderung WI 108 
Behandlung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange, der Gemeinden sowie sonstiger Stellen 
 
Beteiligung gemäß § 4a (3) BauGB BauGB vom 9. Juli 2014 bis 11. August 2014 
Stellungnahmen, die ausschließlich beinhalten, dass der Planung zugestimmt wird 
oder keine Bedenken bestehen, werden nicht wiedergegeben. 
 
Stellungnahme der IHK Braunschweig 
Schreiben vom18.07.2014 


Stellungnahme der Verwaltung 


… zur o.g. Bebauungsplanänderung hat-
ten wir uns im Rahmen der Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange mit 
Schreiben vom 02.05.14 kritisch geäu-
ßert. Die Stadt Braunschweig hat hierauf 
planerisch reagiert, indem die Verkaufs-
fläche im Kletterzentrum von 80 auf 
40 m² reduziert und zudem hinter die Zu-
gangskontrolle des Kletterzentrums an-
geordnet worden ist. Auch wenn wir un-
sere mit o.g. Schreiben geäußerten Be-
denken im Grundsatz aufrechterhalten, 
ist anzuerkennen, dass durch diese 
Maßnahmen mögliche negative Auswir-
kungen zumindest gemildert werden. 
 


Die beschriebene Änderung der Planung 
(Reduzierung der Verkaufsfläche, Zuläs-
sigkeit nur hinter der Eingangskontrolle) 
wurde auf Grund der genannten Stel-
lungnahme der IHK vom 02.05.2014 (s. 
Anlage 6) zur öffentlichen Auslegung des 
Bebauungsplanes vorgenommen. 
 
Diese geänderte Planung berücksichtigt 
sowohl die Belange des zukünftigen Be-
treibers als auch die Belange des inner-
städtischen Einzelhandels in einem aus-
reichenden Maße.  


  
Vorschlag der Verwaltung: 
Der Bebauungsplan wird nicht geändert 
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